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Gesetz zur Änderung 
des Kommunalwahlgesetzes

Der Landtag hat am 5. November 2008 das folgende
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 1. Sep-
tember 1983 (GBl. S. 429), zuletzt geändert durch Ar -
tikel 3 des Gesetzes vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578),
wird wie folgt geändert:

1. In § 7 Abs. 1 werden die Worte „der verhindert ist, in
dem Wahlbezirk zu wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er“ durch die Worte „der im Wählerver-
zeichnis“ ersetzt.

2. § 14 werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt:

„(5) Die Gemeinden sind befugt, personenbezogene
Daten von Wahlberechtigten zum Zweck ihrer Beru-
fung zu Mitgliedern von Wahlvorständen zu erheben
und weiter zu verarbeiten. Zu diesem Zweck dürfen
personenbezogene Daten von Wahlberechtigten, die
zur Tätigkeit in Wahlvorständen geeignet sind, auch
für künftige Wahlen verarbeitet werden, sofern der
Betroffene der Verarbeitung nicht widersprochen
hat. Der Betroffene ist über das Widerspruchsrecht
zu unterrichten. Im Einzelnen dürfen Name, Vor -
name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummern,
Zahl der Berufungen zu einem Mitglied der Wahl-
vorstände und die dabei ausgeübte Funktion erhoben
und weiterverarbeitet werden.

(6) Auf Ersuchen der Gemeinden sind zur Sicherstel-
lung der Wahldurchführung die Behörden des Lan-
des, der Gemeinden, der Landkreise sowie der sons -
tigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juris -
tischen Personen des öffentlichen Rechts verpflich-
tet, aus dem Kreis ihrer Bediensteten unter Angabe

von Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift
zum Zweck der Berufung als Mitglieder der Wahl-
vorstände Personen zu benennen, die im Gebiet der
ersuchenden Gemeinde wohnen. Die ersuchte Stelle
hat den Betroffenen über die übermittelten Daten und
den Empfänger zu benachrichtigen.“

3. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Text wird zu Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Die Mitglieder der Wahlorgane, ihre Stellver-
treter und die Schriftführer sind zur unpartei-
ischen Wahrnehmung ihres Amts und zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen
Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten
verpflichtet.“

4. In der Überschrift des 8. Unterabschnitts wird das
Wort „Wahlumschläge“ durch das Wort „Stimmzet-
telumschläge“ ersetzt.

5. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird das Wort „Wahlumschläge“
durch das Wort „Stimmzettelumschläge“ ersetzt.

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Verwendung eines Stimmzettelumschlags
entfällt bei der Wahl des Bürgermeisters, soweit
durch persönliche Stimmabgabe im Wahlraum ge-
wählt wird und bei gleichzeitiger Durchführung
mehrerer Wahlen nicht nach § 37 Abs. 4 Satz 4 be-
stimmt ist, dass der Stimmzettel in einem gemein-
samen Stimmzettelumschlag abzugeben ist.“

6. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „durch kör-
perliche Gebrechen“ durch die Worte „wegen einer
körperlichen Beeinträchtigung“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Wahlumschlag“
durch das Wort „Stimmzettelumschlag“ ersetzt.
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7. In § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 4, 5, 7 und 8 wird jeweils
das Wort „Wahlumschlag“ durch das Wort „Stimm-
zettelumschlag“ beziehungsweise das Wort „Wahl-
umschläge“ durch das Wort „Stimmzettelumschläge“
ersetzt.

8. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ungültig sind Stimmzettel, die

1. nicht amtlich hergestellt, für eine andere Wahl
oder einen anderen Wahlkreis gültig sind,

2. keine gültigen Stimmen enthalten,

3. ganz durchgestrichen, durchgerissen oder durch -
geschnitten sind,

4. einen beleidigenden oder auf die Person des
Wählers hinweisenden Zusatz oder einen nicht
nur gegen einzelne Bewerber gerichteten Vor-
behalt enthalten,

5. mehr gültige Stimmen enthalten, als der Wähler
hat,

6. in einem für eine andere Wahl bestimmten
Stimmzettelumschlag abgegeben worden sind,

7. nicht in einem amtlichen Stimmzettelumschlag
abgegeben worden sind, ausgenommen im
Falle des § 18 Abs. 4,

8. in einem Stimmzettelumschlag abgegeben
worden sind, in dem sich eine Äußerung im
Sinne von Nummer 4 befindet oder

9. die in einem Stimmzettelumschlag abgegeben
worden sind, der offensichtlich in einer das
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den
übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren
Gegenstand enthält.“

b) In den Absätzen 2 und 3 wird jeweils das Wort
„Wahlumschlag“ durch das Wort „Stimmzettel-
umschlag“ ersetzt.

9. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Wahlumschläge“
durch das Wort „Stimmzettelumschläge“ ersetzt.

b) In Absatz 4 wird das Wort „Wahlumschlägen“
durch das Wort „Stimmzettelumschlägen“ be -
ziehungsweise das Wort „Wahlumschlag“ durch
das Wort „Stimmzettelumschlag“ ersetzt.

10. In § 38 a Satz 2 werden der Punkt am Ende des Sat-
zes durch ein Semikolon ersetzt und folgender
Halbsatz angefügt:

„der Bürgermeister kann bestimmen, dass der Stimm-
zettel für die Wahl des Bürgermeisters auch bei der

persönlichen Stimmabgabe im Wahlraum in einem
gemeinsamen Stimmzettelumschlag für kommunale
Wahlen nach § 37 Abs. 4 Satz 4 abzugeben ist.“

11. In § 41 Abs. 3 Satz 3 werden der Punkt am Ende des
Satzes durch ein Semikolon ersetzt und folgender
Halbsatz angefügt:

„der Bürgermeister kann bestimmen, dass der Stimm-
zettel auch bei der persönlichen Stimmabgabe im
Wahlraum in einem gemeinsamen Stimmzettelum-
schlag für kommunale Wahlen nach § 37 Abs. 4 Satz 4
abzugeben ist.“

12. In § 55 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 wird das Wort „Wahlum-
schläge“ durch das Wort „Stimmzettelumschläge“
ersetzt.

13. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Übergangsbestimmung

Soweit bei Bürgermeisterwahlen und Abstimmungen vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes die Bekanntmachung nach
§ 3 des Kommunalwahlgesetzes bereits erfolgt ist, sind
die Vorschriften der §§ 18, 23, 38 a und 41 des Kommu-
nalwahlgesetzes in der bisher geltenden Fassung anzu-
wenden. 

Artikel 3

Neubekanntmachung

Das Innenministerium kann den Wortlaut des Gesetzes
in der im Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fas-
sung mit neuer Paragrafenfolge und neuer Inhaltsüber-
sicht bekannt machen und Unstimmigkeiten des Wort-
lauts beseitigen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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